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ECT Grundlagen 1.3 

 

ECT („Elektro Cancer Therapie“ ) oder PET („Percutanous Bio-Electrotherapy Of 
Cancerous Tumours“) bezeichnet eine Möglichkeit, einen malignen Tumor anstelle 
durch eines der üblichen Verfahren (Operation, Bestrahlung, Hyperthermie, 
Kryotherapie), mit Gleichstrom zu entfernen. Die theoretischen Grundlagen wurden von 
Univ.Prof. Dr.Björn Nordenström erarbeitet. Die Vorteile sind: keine Narkose, sondern 
lokale Betäubung, (wenn überhaupt), kein Krankenhausaufenthalt erforderlich, keine 
Metastasierung, die durch die Therapie selbst verursacht wird. Meist keine 
Chemotherapie erforderlich. 

In den nachfolgenden Kapiteln werden theoretische Grundlagen dargelegt und 
verschiedene Methoden der Anwendung der ECT erklärt. 

Als Stand der Technik wird an der TU Wien in Elektrobiologie gelehrt, dass das 
Zellpotential einer gesunden Zelle -175mV beträgt, das einer Krebszelle wegen des 
Fehlens von Kalium 0 bis –10 mV. Daraus ergibt sich zwangsläufig eine 
Potentialdifferenz zwischen gesundem Zellgewebe und dem Tumorgewebe. Aus der 
unterschiedlichen Zusammensetzung der Zellverbände folgt auch eine unterschiedliche 
Leitfähigkeit der verschiedenen Gewebearten. Bei der ECT wird dieser Umstand 
ausgenützt.  

Es sind zwei Behandlungsverfahren bekannt. Eine detailli erte Erklärung der 
physikalischen und chemischen Abläufe ist im Anhang zusammengestell t. 

1. ein oder mehr  Platinelektrodenpaare, abhängig von der Größe des Tumors,  werden 
unter lokaler Betäubung in das Tumorgewebe platziert. Gleichstrom mit einer 
Spannung von ca 7,4 Volt wird angeschlossen. Der durch das Gewebe fließende 
Strom löst den Tumor auf. Die Behandlungsdauer ist abhängig von der Größe des 
Tumors und beträgt von einigen Minuten bis zu ½ Stunde. Die entstehenden 
Abbauprodukte werden vom Körper abtransportiert. Dieses Verfahren wird 
eingesetzt bei von außen zugänglichen Tumoren der Haut, Nase, Lippe, Zunge, Ohr, 
Prostata, … 

2. großflächige handelsübliche Elektroden aus Silber werden in üblicher Weise an den 
Körper angelegt, wobei das Tumorgebiet zwischen den Elektroden zu liegen kommt. 
Gleichstrom (einige mA) wird angeschlossen und von einer Computeranlage 
überwacht. Der Strom fließt durch den Körper und triff t dabei auch auf das 
Tumorgewebe. Wegen der besonderen Eigenschaften des Tumorgewebes wird 
dieses aufgelöst. Die Behandlungsdauer beträgt ca 1 - 3 Stunden. Die Behandlung 
selbst ist schmerzfrei. Die Funktion des Organs (Z.B. Prostata, ... ) bleibt erhalten. 
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Es ist keine Chemotherapie erforderlich. Dieses Verfahren wird angewendet bei 
Tumoren der Prostata, Lunge, Leber, … .  

Nicht behandelbar sind Tumoren von Gehirn und Niere. W� hrend der Behandlung steht 
der Patient unter st� ndiger visueller Kontrolle durch den Arzt. 

Den Abschluss der Behandlung bildet eine Therapie mit Vaccinen, die nach einem von 
Dr.med. Pekar patentiertem Verfahren hergestell t werden. Eine Bildung von Metastasen 
wurde nicht beobachtet.  

 

Geschichte der ECTherapie 

Der Pariser Hautarzt F.J. Darier (1856-1938) berichtete �b er Heilung von malignen 
(b� sartigen) Melanomen durch perkutane Nadelelektroden und Strom von einigen mA. 
 

 

Björn E. W. Nordenström  

Biologically Closed Electr ic Circuits 
Clinical, Experimental and Theoretical Evidence 
for an Additional Circulatory System 

(Theorie der Bioelektrischen Str� me - 
Prim� rli teratur zur Galvanotherapie) 

Verlag: Nordic Medical Publications 

ISBN: 91-970432-0-6 
 

 

Dr. Bj� rn E.W.Nordenstr� m, [Professor of Diagnostic Radiology, Karolinska Institutet, 
Stockhom, Sweden] wies 1983 in seinem Buch ¹Biologically Closed Electric Circuitsª 
[clinical, experimental and theoretical evidence for an additional circulatory system  
ISBN 91-970432-0-6]  auf eine Potentialbarriere zwischen dem Tumorgewebe und 
einem gesunden Gewebe hin. In dieser Arbeit werden auch eingehend die 
Auswirkungen von Gleichstrom im Gewebe untersucht. Nordenstr� m untersucht 
speziell Lungentumore und weist eine Heilungsm� glichkeit mit Gleichstrom nach. Im 
Kapitel XVII ¹Application of the principle of BCEC for treatment of cancerª (p269ff) 
wird die Technik der Durchf�h rung beschrieben. Im Kapitel ¹C. Induction of healing 
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reactions in tumours by direct current (p281ff) ” werden  praktische Beispiele vorgestellt 
und die Verkleinerung von Lungentumoren nach dem Einsatz von Gleichstrom 
nachgewiesen.  

In weiteren zahlreichen Dokumentationen befasste sich Nordenstr� m mit diesem 
Thema. Diese sind im Buch ¹Exploring BCEC-Systems (Biologically Closed Electric 
Circuits) 1998 zusammengefasst. ISBN 91-630-7235-1  

Der � sterr. Arzt Dr.med. Rudolf Pekar, der auch Elektrotechnik studiert hatte, nahm das 
Werk Nordenstr� m´s zum Anlass und entwickelte in den Jahren nach 1983 daraus die 
ECT-Therapie. 1997 ver� ffentlichte er seine Erfahrungen mit dieser Therapieform im 
Buch ¹Percutanous Bio-Electrotherapy Of Cancerous Tumoursª ISBN 3 85175 678-9 

 

Die perkutane Bio-Elektrotherapie bei 
Tumoren 
Autor: Pekar, Rudolf 
 Eine Dokumentation zu Grundlage und Praxis 
der perkutanen Galvanotherapie 2002, 2. 
Auflage, Verlag Wilhelm Maudrich, 148 Seiten, 
167 Farbabbildungen, 2 Skizzen, 1 Tabelle, 
Format: 24,5x17,5 cm, gebunden, ISBN 3-
85175-777-7, Euro 50,00 

  
Eine Dokumentation zu Grundlage und Praxis der perkutanen Galvanotherapie 2002, 2. 
Auflage, Verlag Wilhelm Maudrich, 148 Seiten, 167 Farbabbildungen, 2 Skizzen, 1 
Tabelle, Format: 24,5x17,5 cm, gebunden, ISBN 3-85175-777-7, Euro 50,00 

Dr med. Pekar erkl� rt die theoretischen Grundlagen dieser Behandlungsart und f�h rt 
zahlreiche praktische Beispiele an. In Bildern wird der Behandlungsverlauf plastisch 
dargestellt. Dr. Pekar f�h rt auch Beispiele aus China und Italien an. 
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Krebs - Die medizinische und die 
biologische Trag�d ie 
Autoren: Pekar, Rudolf / Korpan, Nikolai 
Bio-Onkologie - Die Krise der Krebsmedizin 
und neue Wege zu ihrer Lösung 
 REVOLUTIONÄRE ERKENNTNISSE AUS 
DER KREBSFORSCHUNG  FÜR NEUE 
ERFOLGREICHE THERAPIEN  Unter Mitarbeit 
von Prof. Dr. Xin YU-LING  2002, 266 Seiten, 
245 Farbabbildungen, 12 Tabellen, Format: 
29,7x21 cm, gebunden  ISBN 3-85175-776-9, 
Euro 69,00 

 

Im Jahr 2002 erschien von Dr.med.Pekar und Univ.-Prof.Dr.med. Nikolai N.KORPAN 
das Buch ¹Krebs, die biologische und die medizinische Trag�d ieª – BIO-
ONKOLOGIE. Hier werden sowohl theoretische Grundlagen vermittelt als auch 
praktische Beispiele vorgestellt (245 Farbabbildungen). Die Autoren stellen in diesem 
Buch verschiedene Methoden der Krebstherapie vor. Sie behandeln auch 
Komplikationen, die auftreten k�nnen und geben L� sungsm� glichkeiten an.  

In einem Kapitel des Buches stellt Prof.Xr. Xin YU-LING China-Japan Friendship 
Hospital Peking, 100029 verschiedene Tumore vor, die mit elektrochemischen 
Methoden in den letzten 12 Jahren therapiert wurden. [Electrochemical Therapy  ECT] 

 Im Kapitel therapeutische Resultate wird das Ergebnis von 8.641 behandelten F� llen 
dargestellt. Dabei konnte bei 33,5% eine v� llige Heilung erreicht werden. Bei 42,8% 
wurde ein partieller R� ckgang erzielt. Bei 14,0% gab es keine Änderung und bei 9,7% 
konnte das Tumorwachstum nicht aufgehalten werden. 

In den vergangenen 12 Jahren (bis 2002) wurden 10.710 F� lle maligner und benigner 
Tumoren mit EchT therapiert. Die Kurzzeit-Effektivit� tsrate war bei 91% und die 5-
Jahres-Überlensrate bei 65%. 

Die B� cher von Dr. Nordenstr� m und Dr.med.Pekar k�nnen bei der Bibliothek der 
Medizinischen Fakult� t der UNI Wien entlehnt werden. 
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Am 4.8.2003 erhielt in Deutschland das Elektrotherapieger� t zur Tumorbehandlung der 
Fa.Mess und Regeltechnik, Horst Poduschka das TÜV-Zerifikat f� r medizinische 
Ger� te. 

Es gibt somit in der EU ein technisches Ger� t, das f� r diese Behandlungsform 
zugelassen ist und nach EU-Recht auch eingesetzt werden darf. Schulungen zur 
Bedienung des Ger� tes werden von der Deutschen Gesellschaft f� r Organo Biotherapie 
durchgef�h rt. 

Es ist bedauerlich, dass diese Forschungsergebnisse in � sterr. Arztpraxen noch nicht 
Eingang gefunden haben. Die typischen Behandlungskosten bei ECT liegen unter 
10.000,00 EUR, w� hrend f� r eine Behandlung nach Standardmedizin 100.000,00 EUR 
angesetzt werden.  

Zusammenfassung 

Die Electro Cancer Therapie funktioniert auf Grundlager elektrotechnischer 
Gesetzm� ûigkeiten, wobei die Operation mit Skalpell durch eine Entfernung des 
Tumors mit elektrischem Gleich-Strom ersetzt wird. Es handelt sich um ein Verfahren, 
dessen Wirksamkeit durch wissenschaftliche Versuche belegt wurde. Begleitenden 
Maûnahmen wie fallweise Chemo-Therapie und Vaccine k�nnen als Standardmedizin 
bezeichnet werden. Wie Erfahrungsberichte gezeigt haben, ist die Heilungschance bei 
ECT gr�û er als bei den �b lichen Operationsverfahren. 

 

 

Prof. DI. Friedrich Hochleitner  Wien / Ulmerfeld im Mai 2005 
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Anhang: 

·  Konformit� tsbescheinigung 

·  Auszug aus der 

RICHTLINIE 93/42/EWG DES RATES vom 14. Juni 1993 �ber 
Medizinprodukte 

·  Auszug aus der Hmepage  - Erkl� rung des Therapieverlaufes -   
http://www.ect-tumortherapie.be/ bzw http://www.dgob.org 

·  Urteil des Bayerisches Verwaltungsgerichtes Regensburg (2003) 

weitere Gerichtsurteile finden Sie unter obiger homepage 
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Gesetz über Medizinprodukte der BRD 
(Medizinproduktegesetz --- MPG)*) 

in der Fassung der Bekanntmachung1 vom 7. August 2002 (BGBl. I S. 3146) 

 

Auszug 

RICHTL INIE 93/42/EWG DES RATES vom 14. Juni 1993 ueber 
Medizinprodukte 

 
DER RAT DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN - 

 
gestuetzt auf den Vertrag zur Gruendung der Europaeischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 100 a,  
auf Vorschlag der Kommission (1),  
in Zusammenarbeit mit dem Europaeischen Parlament (2),  
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),  
in Erwaegung nachstehender Gruende:  

 
Im Sinne des Binnenmarktes muessen entsprechende Massnahmen getroffen werden. 
Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Waren-, 
Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr gewaehrleistet ist.  
Die in den Mitgliedstaaten geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften bezueglich 
der Sicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Leistungen der Medizinprodukte 
unterscheiden sich jeweils nach Inhalt und Geltungsbereich. Auch die Zertifizierungs- 
und Kontrollverfahren fuer diese Produkte sind von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
verschieden; solche Unterschiede stellen Hemmnisse im innergemeinschaftlichen 
Handel dar.  
Die einzelstaatlichen Bestimmungen, die der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der 
Patienten, der Anwender und gegebenenfalls Dritter im Hinblick auf die Anwendung 
der Medizinprodukte dienen, beduerfen der Harmonisierung, um den freien Verkehr 
dieser Erzeugnisse auf dem Binnenmarkt zu gewaehrleisten. . 

Artikel 2  

Inverkehrbringen und Inbetriebnahme 

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Massnahmen, damit die Produkte nur in 
den Verkehr gebracht und in Betrieb genommen werden duerfen, wenn sie die 
Sicherheit und die Gesundheit der Patienten, der Anwender und gegebenenfalls Dritter 
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bei sachgemaesser Installation, Instandhaltung und ihrer Zweckbestimmung 
entsprechender Verwendung nicht gefaehrden.  
Artikel 3  

Grundlegende Anforderungen 

Die Produkte muessen die grundlegenden Anforderungen gemaess Anhang I erfuellen, 
die auf sie unter Beruecksichtigung ihrer Zweckbestimmung anwendbar sind.  
 
Artikel 4  

Freier Verkehr, Produkte fuer besondere Zwecke 

1. Die Mitgliedstaaten behindern in ihrem Hoheitsgebiet nicht das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Produkten, die die CE-
Kennzeichnung nach Artikel 17 tragen, aus der hervorgeht, dass sie 
einer Konformitaetsbewertung nach Artikel 11 unterzogen worden sind.  

................. 

1. Artikel 8  

Schutzklausel 

1. Stellt ein Mitglied fest, dass in Artikel 4 Absatz 1 bzw. Artikel 4 Absatz 2 
zweiter Gedankenstrich genannte Produkte die Gesundheit und/oder die 
Sicherheit der Patienten, der Anwender oder gegebenenfalls Dritter 
gefaehrden koennen, auch wenn sie sachgemaess installiert, instand 
gehalten und ihrer Zweckbestimmung entsprechend verwendet werden, 
so trifft er alle geeigneten vorlaeufigen Massnahmen, um diese Produkte 
vom Markt zurueckzuziehen oder ihr Inverkehrbringen oder ihre 
Inbetriebnahme zu verbieten oder einzuschraenken. Der Mitgliedstaat 
teilt der Kommission unverzueglich diese Massnahmen mit, nennt die 
Gruende fuer seine Entscheidung und gibt insbesondere an, ob die 
Nichtuebereinstimmung mit dieser Richtlinie zurueckzufuehren ist auf 
a) die Nichteinhaltung der in Artikel 3 genannten grundlegenden 
Anforderungen,  
b) eine unzulaengliche Anwendung der Normen gemaess Artikel 5, 
sofern die Anwendung dieser Normen behauptet wird,  
c) einen Mangel in diesen Normen selbst. 
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Auszug aus der homepage    http://www.ect-tumortherapie.be/ 

 

Die Per k u t an e- Elek t r o -  Tu m or t h er ap ie ECT  
Jede neue Erkenntnis muû zwei Hürden überwinden: das Vorurteil der Fachleute und die 
Beharrlichkeit eingeschliffener Denkweisen. Irrlehren in der Wissenschaft brauchen 50 Jahre, 
bis sie ausgemerzt sind, weil nicht nur die alten Professoren, sondern auch ihre Schüler 
aussterben müssen!" Max Planck 

Information zur PET Therapie 

Schwachstrombehandlung von zugänglichen Neoplasmen und ihre Hybridisation. 

Vorwort: 

Die These Pytagoras (550 v. Chr.), der Mensch sei aus einer Saite gezogen, ist unumstritten. Er 
kannte nur Schwingungen, die zum Zusammenhalt der Atome – Moleküle – Zellen führen. Er 
kannte noch nicht die Reaktion der Schwingungen, die zu bioelektrischen Strömen führen. Die 
Perkutane – Elektro – Tumortherapie ist keine Erfindung der Neuzeit.  
 
Jedoch war durch die Entdeckung der Röntgenstrahlen und ihr steigender therapeutischer 
Einsatz die Elektrotherapie und ihre Anwendungsmöglichkeiten im medizinischen Bereich 
weniger beachtet worden. 
 
Der Pariser Hautarzt F.J. Darier (1856-1938) berichtete über Heilung von malignen (bösartigen) 
Melanomen durch perkutane Nadelelektroden und Strom von einigen mA. 
 
Empirische Studien mit wiederentdeckten und weiterentwickelten Therapiemöglichkeiten sowie 
vollkommen neu entwickelten Geräten, können heute als der humanere Weg der Karzinom – 
Behandlung angesehen werden. Der wissenschaftlichen Zusammenarbeit von Physikern und 
Medizinern ist es zu verdanken, daû heute mittels elektrischer, respektive elektro-chemischer 
Therapie, der Krankheitsverlauf bei Karzinomen “ anders “ verlaufen kann. 
 
Vitale Hybridisierung von cancerogenem Gewebe durch elektrische Ströme ist ein neuer Weg. 
 
Die Perkutane – Elektro – Tumortherapie ist nicht zu verwechseln mit der Hyperthermie oder 
anderen Formen der Elektrotherapie! Durch die Pionierarbeit von Dr. Rudolf Pekar Bad Ischl, 
der seit Anfang der siebziger Jahre die Methodik der Galvano Methode verfeinerte und durch die 
Veröffentlichung seiner Erfahrungen, sowie schwedische, österreichische und US-
amerikanische Forschungsarbeiten sind wir heute in der Lage, eine Tumortherapie mit 
galvanischen Strömen erfolgreich durchzuführen. 
 
Zur Zeit wird die Perkutane – Elektro – Tumortherapie in Deutschland, Österreich, Dänemark, 
Italien und China mit Erfolg angewendet. Eklatante Erfolge zeichnen sich hier ab. 
Herauszuheben ist, daû bei der perkutanen Elektro– Tumortherapie die Gefahr der  
Metastasenbildung praktisch inexistent ist, da einer solchen präventiv entgegengewirkt wird. 
 
Es handelt sich hier um komplexe elektrische Abläufe im Stoffwechsel des Organismus, bzw. 
der Zellen, mit starker Wirkung auf Bioelektrische Felder. Jedes Geschehen im Körper sind also 
Störungen des biologischen Gleichgewichtes (siehe z.B. EEG, EKG usw.). 
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Disharmonische Eigenstr� me und elektrische St� rimpulse bilden die eigentliche Ursache von 
k� rperlichen Gebrechen. Ver� nderungen der elektrischen Zellresonanz f� hren zur Destruktion 
des dynamischen Zustandes des Gewebes. Werden Zellen der Gewebestruktur „umgepoltª oder 
die Stromst� rke verringert ± also der Ionenstrom gehemmt ± k� nnen die Zellen ihre Funktion 
nicht mehr voll ausf� hren. Der Zelle fehlt die gesteuerte Einordnung und es besteht die Gefahr 
der malignen Zellautonomie. 
 
Die Therapie eignet sich besonders f� r oberfl� chliche oder auch tiefergelegene, mit einer 
Nadelelektrode zu erreichende, solide Tumorarten, die aus � sthetischen und funktionalen 
Gr� nden nicht operabel sind.  
  

Dazu geh� ren: 
Mamma-Karzinome, insbesondere Rezidive 
nach Strahlen- und Chemotherapie 
Ausgew� hlte Tumore des Hals- Nasen- und 
Ohrenbereichs 
Hautkarzinome, wie Basaliome, Spinaliome, 
Melanome usw. 
Hautmetastasen 
Weichteiltumore 
Isolierte Organmetastasen 

 
Tumore liegen nicht selten mehr oder weniger oberfl� chlich, etwa im Bereich: 
Gesichtssch�de l, Dr� sen, Muskeln, Brust, Blase, Prostata, Geb� rmutter, Eierst� cke, Armen, 
Beinen, Haut und sind damit zug� nglich. 
 
Das Ziel der Anwendung von Gleichstrom ist die gewollt schnelle aseptische Strom- W� rme 
(Thermo) induzierte Nekrose (steriles Absterben von Tumorgewebe) eines Tumors oder 
Tumorfeldes durch eine kontrollierte stufenweise schaltbare Gleichstromquelle mittels 
Elektrodensonden in und am Tumorgewebe.  
 
Zur Anwendung kommt z.B. das computergesteuerte Ger� t BET ±07. der Firma MRT - 
Poduschka. 
Die Durchflutung des erkrankten Gewebes mit Gleichstrom l� st folgende Mechanismen im 
malignen Gewebe aus, die f� r eine effektive Tumoraufl� sung verantwortlich sind: 

pH-Wert Verschiebung durch Elektrolyse 

durch Depolarisierung der Tumorzellmembrane kommt es zu St� rungen der 
Stoffwechselfunktionen 
St� rung intrazellul� rer Strukturen durch elektromagnetische Induktion. 
Durchl� cherung der Zellmembranen durch erh�h te Ionenbeschleunigung. 
Ausschlaggebend f� r eine schonende Krebstherapie ist, daû die zellzerst� renden Effekte 
ausschlieûlich im Tumorgewebe wirken und gesundes Gewebe unbeeinfluût l� ût.  
 
Die Durchflutung des Tumorgewebes mit Gleichstrom l� st elektrolytische Prozesse an den 
Elektroden aus. Positiv geladene Ionen wandern zur Kathode, so daû ein sehr alkalisches Milieu 
entsteht. 
 
An der Kathode wird u.a. Natronlauge (NaOH) mit sehr hohen PH- Werten (� ber 9 PH) gebildet. 
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Negativ geladene Ionen wandern zur Anode, wo ein sehr saures Milieu entsteht, da dort u.a. 
Salzs�u re gebildet wird.  
 
Die erreichten sauren und alkalischen pH Werte liegen weit auûerhalb des physiologischen 
Bereichs und sind somit f� r das Tumorgewebe gewebszerst� rend. 

Therapieverlauf: 
Die Behandlung kann ambulant durchgef� hrt 
werden. 
Der/die Patient/in wird bequem gelagert. 
Die Behandlungsdauer variiert zwischen einer bis 
drei Stunden.  
Das Behandlungsareal wird steril abgedeckt und wird 
mit einem Schmerzmittel 
bet� ubt, da durch die elektrische Spannung leichte 
Schmerzempfindungen auftreten k�nn en.  
Die wichtigsten Ver�nd erungen bei biologischen 
Geweben in der N�h e der Elektroden  
stehen im Zusammenhang mit den ablaufenden 
Reduktions ± und Oxydationsprozessen,  
d.h. mit OH-, H+ im Gleichgewicht. 

 

Die Negativelektrode f�h rt zur Oxydation der 
Wasserstoffionen und verursacht eine intensive 
Wasserstoffgasentwicklung, demzufolge entsteht in 
der N�h e der Negativelektrode aufgrund des 
Wasserstoffabzuges ( verminderte 
Wasserstoffionenkonzentration ) ein alkalisches 
Feld. 

 

Im Reduktionsprozeû werden die OH- Radikale in der Umgebung der  
Positivelektrode konzentriert ( in Form von H3O2- und H/O4- hydratierten Clusters ) und 
verursachen im 
Elektrodenumfeld ein saures Milieu. An dieser Elektrode kann man einen Prozeû fast ohne 
Gasentwicklung  erwarten.  
 
Je nach Gr� ûe des Tumorareales werden ein oder mehrere Elektrodenpaare angelegt. 
W� hrend des Einf� hrens der Elektroden ist der Strom schon aktiv. Zweck dieser Maûnahme ist 
es, eventuell losgel� ste Tumorzellen im dialektischen Feld zu binden, um so eine Streuung zu 
verhindern. 
 
W� hrend der Therapiezeit unterliegt der/die Patient/in einer st� ndigen visuellen Überwachung. 
Der Therapieverlauf erfolgt computergesteuert und kontrolliert. 
 
Nebenwirkungen sind so gut wie ausgeschlossen, und bisher nicht beobachtet worden. Nach 
der Behandlung ist der/die Patient/in durchaus in der Lage sich eigenst� ndig nach Hause zu 
begeben. 
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Mechanismen: 
 
Der Mechanismus der elektrischen Leitung in den biologischen Geweben (sowohl in lebendigen 
als auch in leblosen Geweben ist sehr kompliziert und wird bis zum heutigen Tage nicht 
vollst�nd ig verstanden.  
 
Die charakteristische Eigenschaft des Prozesses ist der gezwungene lonentransport. Er ist der 
wichtigste Prozeû bei der Krebsbehandlung, um eine definitive Sch�d igung des malignen 
Gewebes zu erreichen  (galvanischer Prozeû). 
 
Widerstandseffekte: 
 
Der Widerstand ist von den geometrischen Verh� ltnissen und von dem Material, in dem der 
Strom flieût, stark abh� ngig. Dies verursacht im lebendigen K� rper f� r die Messung eine 
problematische Lage, da aktuelle Ladungen f� r das Gewebe nicht charakteristisch sind. 
Gleichzeitig kommen eine Reihe gemischter Effekte zustande. Sie sind die Ursache daf� r, 
warum die Versuche mit der Bestimmung der speziellen Gewebeeffekte begonnen und sich die 
Ergebnisse von den geornetrischen Forschungen abgesondert haben. 
 
Es wurde eine Methode erarbeitet, die sowohl diagnostisch als auch therapeutisch erfolgreich 
ist. Die tats� chlich ben� tigten Parameter f� r die Handhabung sind die charakteristischen 
Widerstandsinformationen der gemessenen Widerst�nd e bei unterschiedlichen 
Elektrodentiefen. Wird die Tiefe mit x angegeben, erhalten wir den Widerstand in Form eines 
Polynoms dritten Grades: 

R(x) = Ro + R1X + %X 2+ R3x3 

Hierbei erhalten wir die Konstante als Ergebnis. Ausgehend davon k� nnen wir die 
geometrischen Parameter der eindringenden Elektrode abtrennen und die Widerst�nd e der 
Nadelspitze und des Nadelmantels messen. 
 
lonisationseffekte: 
 
Das wichtigste Prinzip ist die physikalische und die chemische Zerst� rung der cancerogenen 
Gewebe mit ausgearbeiteten, gut lokalisierten Effekten, ohne ernstes Eindringen in gesundes 
Gewebe. Bei diesem Zerst� rungsmechanismus werden alle erw� hnten 
 
Eigenschaften der Gleichstrombehandlung angewandt und im Interesse eines besseren 
Ergebnisses optimalisiert. Therapieverlauf und Patientenverwaltung sind durch 
Rechnersteuerung gut protokolliert und kontrolliert. Zur Auswahl der optimalen Parameter f� r die 
Behandlung k�nn en Patientendaten vom Behandlungspersonal abgerufen werden. Einzelheiten 
werden w�h rend der Behandlung st�nd ig 
 
dokumentiert und Informationen so verarbeitet, daû der effektivste Weg aufgezeigt wird. Der 
physikalische Parameter mit den besten Meûergebnissen der Effektivit� t ist die Impermiabilit� t 
des Gewebes. Die hindurchgehende Ladung wird in 
 
Coulomb C (Einheit der Ladung ) gemessen. 1 C 6,3.18 x 10 Elektron, oder 
 
1 C 1 A. sec. ( d. h.: 1 Ampere in der Sekunde). Weiterhin hat die lonisation einen bekannt guten 
Effekt. Der Strom wird  
 
einerseits durch die Ionen der Gewebe geleitet, andererseits durch den Strom, der durch die 
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�u ûere Spannung der integrierten Ionen flieût. Dieses hat einen sehr massiven Effekt: 1 
R� ntgen ( 1 R ) radioaktive Einheit definiert die 0,258 C/CM3 Einheit ( 0,108 erg/cm3 - 93,1 
erg/gr oder mit anderen Worten 0,869 rad), welche durch die lonenpaarproduktion bestimmt 
werden. Dieser Wert entsteht schon bei 129 mA, wenn man annimmt, daû beide im Prozeû 
teilnehmenden Ionen durch die angeschlossene elektrische Kraft entstehen. Strom simuliert hier 
eine radioaktive lonisation -jedoch auf besserem Weg als bei der Bestrahlung, weil an der 
lonisation nur die Molek� le teilnehmen, die in w� ûriger Substanz l� sbar sind, und deren 
Dissotiation durch das elektrische Feld unterst� tzt wird. Dies bedeutet, daû der galvanische 
Effekt ein spezieller lonisationsprozess ist, wobei die lonisation weitaus selektiver ist als bei 
Bestrahlung. 

__________________________________________________________________________ 
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Bay er isch es  Ver w al t u n g sg er ich t  Reg en sb u r g  
I m Nam en  d es  Vo lk es 

I n  d er  Ver w al t u n g s st r ei t sach e 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

bevollm ächt igt .  Rechtsanwalt Dr. Hugo Lanz Schifferist r.1, 80687 München 
-  Kläger  -  

g eg en  

Freistaa t Bayern 
vert reten durch die Bezirksfinanzdirekt ion Regensburg Bahnh ofst r. 7,  93047 

Regensburg 
 

wegen 
Beihilfe (wissenschaft lich n icht allgem ein anerkann te Behandlungsm ethoden bei 

Prostatakarzinom )  

 
er lässt das  Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kamm er, ohne m ündliche 
Verhandlung am 2 Februar  2003 folgenden Gerichtsbescheid:  
 
1. Der  Beklagte wird verpflichtet , dem Kläger  eine Beihilfe von 8.850,03 EUR zu 
gewähren. 
I I . Die drei Beihilfebescheide der:  Bezirksfinanzdirekt ion Regensburg vom 15. Mai 
2003 und ihr  Widerspruchsbescheid vom 9. Oktober  2003 werden insoweit 
aufgehoben, als  sie dieser  Verpflichtung entgegenstehen. 
I I I  Der  Beklagte hat die Kosten des  Verfahrens  zu t ragen. Die Zuziehung ei¬ nes  
Bevollm ächt igten für  das  Vorverfahren wird für  notwendig erklärt . . 
I V. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollst reckbar. Der  Beklagte darf die 
Vollst reckung durch Sicherheitsleistung oder  Hinterlegung in Höhe der  festgesetzten 
Kosten abwenden, wenn n icht der  Kläger  vorher  Sicherheit in gleicher  Höhe leistet . 
 
-2-  

Tatbestand:  

Die Beihilfestelle verweigerte dem an einem Prostatakarzinom leidenden Kläger  für  
Behandlungen bei Her rn Dr. Kübler,  München, und (dem Frauenarzt ) Her rn Dr. 
Mayer, Regensburg, m it drei Beihilfebescheiden vom 15. Mai 2003 eine Beihilfe von 
8.850,03 EUR. Die durchgeführten Behandlungsm ethoden Galvanotherapie, 
Zellapherese und Heat -Shock-Protein Vaccine seien zwar nicht in den 
Ausschlusskatalogen nach § 6 Abs. 2 der  Beihilfevorschriften (BhV) enthalten, 
jedoch handle es  sich nach den eingeholten am tsärzt lichen Gutachten um keine 
wissenschaft lich allgem ein anerkann ten Behandlungsm ethoden. Für  Aufwendungen 
zu wissenschaft lich nicht allgem ein anerkann ten Verfahren, die nicht in den 
Ausschlusskatalogen enthalten seien, könne gem äß § 5 Abs. 1 BhV die Beihilfe 
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verweigert werden, wenn im konkreten Fall die Behandlungsm ethoden m edizinisch 
nicht notwendig gewesen seien, was  vorliegend zut reffe. Das  von der  Beihilfestelle 
eingeschaltete Gesundheitsam t beim Landratsam t Am berg Sulzbach nahm in drei 
Gutachten zu den st reitgegenst � ndlichen Behandlungsm ethoden Stellung. 
Unter  dem 11. Februar  2003 f� hrte das  Gesundheitsam t aus:  
1. „ Bei der  so genann ten diagnost ischen Apherese zum  fm Nachweis  zirkulierender  
Tum orzellen in der  Blutbahn sind sowohl falsch negat ive als  auch falsch posit ive 
Befunde m � glich. Ein posit ives  Testergebnis  kann deshalb keinesfalls  als  alleinige 
Grundlage f� r  m � glicherweise notwendige spezielle Therapieform en herangezogen 
werden. Diese Diagnost ik ist nicht m edizinischer  Standard, die prognost ische 
Aussagekraft eventuell nachgewiesener  Zellen ist derzeit nicht gekl� r t  
2. Die Behandlung m it LAK- Zellen geht auf die Forschungen von Prof. Dr. 
Rosenberg in den USA zur� ck Dabei erfolgte e ine kom binierte Gabe m it I ntedeukin-
2 hochdosiert , notwendiger  weise. unter  intensivm edizinischer  Überwachung. Die 
Studien wurden bei Pat ienten m it Nierenzellkarzinom erhoben und 1992 aufgrund 
des  ung� nst igen Kosten Nutzen-Verh� ltnisses  beendet . Ausreichende 
wissenschaft liche Daten f� r  den Einsatz bei anderen Tum orerkrankungen gibt es  
bisher  nicht . 
3. Ober  den Einsatz  von Hitzeschockproteinen (Hegt -Shock-Protein) gab es  im 
Oktober  2000 eine erste Ver� ffent lichung � ber  eine Pilotstudie m it 16 Pat ienten, die 
an einem fortgeschritt enen Tum orleiden erkrankt waren. Weitere klinische Studien 
sind jedoch abzuwarten, bevor  die Ergebnisse in gr� ßerem Um fang beurteilt werden 
k� nnen. Dar� ber  hinaus  gibt es  bisher  nur  Tierversuche bei I nfekt ionen und 
Autoimm unerkrankungen. 
4. Hercept in ist in Europa seit dem Jahr  2000 nur  f� r  das  m etastasierende 
Mamm akarzinom unter  sehr  st renger  I ndikat ionsstellung zugelassen. Die Phase der  
klinischen Erprobung von Hercept in ist noch n icht abgeschlossen. Da zum Teil 
schwerwiegende Nebenwirkungen unter  Um st � nden m it Todesfolge auft reten 
k� nnen, sollte Hercept in nur  in speziellen onkologischen Zent ren im Rahm en 
kont rollierter  klinischer  Studien zum Einsatz kom m en. 
Der  therapeut ische Einsatz der  genann ten Verfahren ist  im fr � hen Stadium der  
klinischen Erprobung und keinesfalls  wissenschaft licher  Standard.. Da bei neuen 
imm unologischen Therapieform en auch m it dem Auft reten bisher  unerkann ter  
Nebenwirkungen zu rechnen ist ,  sollte 
 
3 

 
der  Einsatz nur  im Rahm en kont rollierter  klinischer  Studien erfolgen, nicht zuletzt 
auch zum Schutze des  Pat ienten. 
Zusamm enfassend k� nnen die von I hnen gestellten Fragen nach eingehendem 
Literaturstudium , I nternet -Recherche und pers� nlicher  R� ckspr� che m it einem 
Experten folgenderm aßen beantwortet werden. 
zu 1:  es  handelt sich n icht um ein wissenschaft lich allgem ein anerkanntes  Verfahren 
zu 3:  auch im konkreten Einzelfall kann keine m edizinische Notwendig gesehen 
werden. 
Das  Gesundheitsam t � ußerte sich am 5. Septem ber  2003 dahingehend:  
, Her r  Bihlm eier  wunde am 04.09.2003 zu einer  am ts� rzt lichem Begutachtung 
eingeladen, zu  
der  er  leider  jedoch nicht erschien. 
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Aus  diesem Grund st � t zen wir  uns  bei der  Beantwortung I hrer  Frage auf die 
beigef� gte Akte, die vorhandenen Unterlagen sowie e ine ausf� hrliche 
I nternet recherche zu dem Them a. ' 
Die Galvanotherapie, auch Elekt ro-Cancer-Therapie kurz ECT  genannt ,  ist keine 
wissenschaft lich anerkann te Methode. 
Sie gilt als  alternat ive Methode bei Tum orerkrankungen, ist aber  auch im Bereich 
der  Alternat ivm edizin n icht unum st ritt en. 
Es  werden Nadelelekt roden verwendet , zwischen denen ein Gleichst rom flieût ,  so 
soll sich an einer  Elekt rode e in elekt r isch geladenes  Feld bilden, durch das  in diesem 
Bereich Tum orzellen abget � tet werden sollen. 
Fundierte, dem wissenschaft lichen Standard entsprechende Ergebnisse, die den 
Einsatz der  Galvanotherapie recht fert igen w� rden, lassen sich in der  m edizinischen 
Literatur  nicht finden. 
Die Spezialisierung der  niedergelassenen Ärzte ist m itt lerweile so fl� chendeckend, 
dass  uns  unverst � ndlich erscheint , warum ein Frauenarzt bei einer  so spezifischen 
M� nnererkrankung wie dem hier  vorliegenden, die Kapsel durchbrechenden 
Prostata-Ca. unter  dem Herr  B. leidet ;  konsult iert wurde. 
 
Aus  diesem Grund erscheint auch die daf� r  notwendige zweim alige Organpunkt ion 
unter  Ziffer  315 GOÄ m edizinisch zum indest fragw� rdig. Das  punkt ierte Organ 
m � sste in diesem Fall die Prostata sein, da die anderen unter  der  Ziffer  
angegebenen Organe bei der  ECT  nicht einbezogen werden. 
Zusamm enfassend ist zu sagen, dass  auch im konkreten Einzelfall die Anwendung 
der  Galvanotherapie aus  m edizinischer  Sicht nicht notwendig war. Unter  dem 15. 
Septem ber  2003 erkl� r te das  Gesundheitsam t :  
Her r  Bihlm eier  erschien am 12.09.2003 zur  am ts� rzt lichen Begutachtung. Den 
urspr� nglichen Term in hatt e e r  wegen Urlaub vers� um t . 
Bei ihm besteht eine schwere, lebensbedrohliche Erkrankung. 
Da der  Schulm edizin h ier  enge Grenzen gesetzt sind, hat te Her r  B. nach Alternat iven 
gesucht .  Die beschriebene Galvanotherapie fand seit Novem ber  2002 statt , ca. vier  
Behandlungen wurden auch von der  Beihilfe � bernomm en. 
Er  gibt an, dadurch eine Verbesserung versp� rt zu haben, obwohl nicht sicher  
abzugrenzen ist ,  ob nicht die begleitende schulm edizinische Therapie zu der  
Verbesserung g ef� hrt hat . 
Wir  bleiben daher  bei der  im Schreiben vom 08. 09.2003 ge� uûerten Meinung, das  
die Galvanotherapie aus  m edizinischer  Sicht nicht notwendig war. 
 
Da j edoch bereits  m ehrere Anwendungen bezahlt wurden und Her r  B. davon 
ausging, dass  auch die weiteren Behandlungen � bernomm en werden, w� re zu 
pr� fen, ob nicht die in Frage komm enden Anwendungen letztm alig zu � bernehm en 
m it dem Hinweis, dass  die Kosten in Zukunft nicht m ehr  � bernomm en werden 
k� nn ten."  
Zur  Begr� ndung des  Widerspruchs  gegen die drei Beihilfebescheide vom 15. Mai 
2003 f� hrte der  Kl� gervert reter  insbesondere aus, der  Kl� ger  leide an einem 
kapsel� berschreitenden Prostatakarzinom . Es  handle sich um eine inkurable 
Erkrankung, bei der  Behandlungsm � glichkeiten � uûerst begrenzt seien. Lediglich 
Heilversuche seien m � glich. Der  Kl� ger  sei von Herrn Dr. Mayer  m it einer  
Galvanotherapie und von Her rn Dr. K� bler  m it dent r it ischen Zellen behandelt 
worden. 
Der  Kl� ger  habe sich f� r  die von Her rn Dr. Mayer  eingesetzte Galvanotherapie 
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entschieden, da sie im Gegensatz zu den herk� mm lichen schulm edizinischen 
Behandlungsm ethoden � uûerst nebenwirkungsarm sei und sich bereits  in der  Praxis  
als  Erfolg versprechend bew� hrt habe. I n China geh� re die Galvanotherapie schon 
l� ngst zur  Standardbehandlung. Bereits  1993 sei die Galvanotherapie bei Tum oren 
in China in 818 Krankenh � usern durchgef� hrt worden. 
Die Galvanotherapie werde d� r � ber  hinaus  in D� nem ark (Academ y for  App lied 
Knowledge I nt ., Swen Alfas) , in I talien (Prof. Dr. Gasso, Catania) , Öster reich, 
Slowenien, Japan (Jasushi Matsushim a, H. Kikuchi) und in den USA angewandt . I n 
Deutschland werde die Galvanotherapie an folgenden Kliniken durchgef� hrt :  Bio-
Med-Klinik, Bad Bergzabem ;  Klinik St . Georg, Bad Aibling;  Klinik Narinus  am Stein, 
Brannenburg;  Hufeland-Klinik f� r  ganzheit liche im m unbiologische Therapie, Bad 
Mergentheim ;  Veram ed-Klinik Tanneberg, Meschede Beringhausen und Vita-Natur-
Klinik, Epp enbrunn (Klinikanschriften auf BI . 45 des  Beihilfeakts) . 
Dass  sowohl in Deutschland wie auch in China die Galvanotherapie prakt iziert 
werde, zeige, dass  die Wirksam keit dieser  Therapie ausreichend nachgewiesen sei. 
Es  sei nicht davon auszugehen, dass  in zahlreichen Krankenh � usern in Deutschland 
und in China nur  Scharlatane die Galvanotherapie anwenden w� rden. 
Auch die von Her rn Dr. K� bler  durchgef� hrte Therapie m it dent r it ischen Zellen sei 
� uûerst nebenwirkungsarm gewesen. Seinem Schreiben vom 5. Dezem ber  2002 (Bl. 
2 ff. des  Beihilfeakts) sei zu entnehm en, warum er  den Kl� ger  m it dent r it ischen 
Zellen behandelt habe. Auch die Wirksam keit der  von Herrn Dr. K� bler  
durchgef� hrten Therapie sei ausreichend nachgewiesen. Therapien m it dent r it ischen 
Zellen w� rden bereits  in zahlreichen Universit � t skliniken angewandt . 
 
5 

Sowohl die Galvanotherapie wie die Therapie m it dent r it ischen Zellen seien nicht 
nach § 6 Abs. 2 BhV von der  Beihilfef� higkeit ausgeschlossen. I n den Hinweisen zu 
§ 6 Abs. 2 BhV w� rden die Therapien n icht erw� hn t . 
Die Bezirksfinanzdirekt ion Regensburg begr� ndete ihren zur� ckweisenden 
Widerspruchsbescheid vom 9. Oktober  2003 dahingehend, dass  die geltend 
gem achten Behandlungsaufwendungen n icht im Sinn des  § 5 Abs. 1 BhV notwendig 
und angem essen gewesen seien. 
Nach § 6 Abs. 2 BhV und den hierzu ergangenen Vollzugsbest imm ungen k� nne der  
Gesetzgeber  die Beihilfef� higkeit f� r  eine Behandlung nach einer  wissenschaft lich 
nicht allgem ein anerkann ten Methode begrenzen oder  ausschlieûen. Die 
Aufwendungen f� r  Galvanotherapie, Zellapherese und Heat -Shock-Protein-Vacc ine 
seien zwar nicht in den Ausschlusskatalog nach § 6 Abs. 2 BhV und d ie 
Vollzugsbest im m ungen h ierzu aufgenomm en, jedoch handle es  sich h ierbei nach 
den am ts� rzt lichen Gutachten vom 11. Februar  2003 und 5. Septem ber  2003 um 
keine wissenschaft lich allgem ein anerkann ten Behandlungsm ethoden. F� r  
Aufwendungen zu wissenschaft lich n icht allgem ein anerkann ten Verfahren, die zwar  
nicht von der  Beihilfef� higkeit ausgeschlossen seien, k� nne gem � û § 5 Abs. 1 BhV 
dann keine Beihilfe gew� hrt werden, wenn im konkreten Fall die Anwendung dieser  
Behandlungsm ethoden m edizinisch n icht notwendig g ewesen sei.  Laut 
am ts� rzt lichem Gutachten vom 11. Februar  2003 sei f� r  die Behandlungsm ethoden 
Zellapherese und Heat -Shock-Protein-Vacc ine des  Her rn Dr. K� bler  im konkreten 
Einzelfall keine m edizinische Notwendigkeit gegeben gewesen. Ebenso sei nach dem 
am ts� rzt lichen Gutachten vom 5. Septem ber  2003 die Anwendung der  
Galvanotherapie des  Her rn Dr. Mayer  im konkreten Einzelfall m edizinisch n icht 
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notwendig g ewesen. 
Das  Gericht hat in einem � hn lich gelagerten Fall der  Klage e ines  Dritt en m it Urteil 
vom 15. Novem ber  2002 RO 3 K 02.290 statt gegeben. Ober  den dagegen 
gerichteten Ant rag auf Zulassung der  Berufung hat der  Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof noch n icht entschieden (Az. 3 ZB 03.125). Zur  
Beschleunigung des  vorliegenden Verfahrens  hat das  Gericht den Parteien das  
genann te Urteil und d ie dort ige Begr� ndung des  Beklagtenvert reters  f� r  den Ant rag 
auf Zulassung der  Berufung zugeleitet . 
Zur  Begr� ndung der  Klage hat der  Kl� gervert reter  aufgeschl� sselt ,  aufgrund welcher  
Teilbet r� ge e r  zur  geltend gem achten H� he der  Klageforderung kom m t . I m Obrigen 
hat er  aufgrund d er  vom Gericht im vorbereitenden Verfahren gegebenen Hinweise 
und � bersandten Unterlagen auf eine e rg� nzende Klagebegr� ndung verzichtet . 
 
6 

Der  Kl� gervert reter  beant ragt ,  den Beklagten unter  Ab� nderung seiner  drei 
Beihilfebescheide vom 15. Mai 2003 in der  Gestalt des  Widerspruchsbescheids  vom 
9. Oktober  2003 zu verpflichten, dem Kl� ger  eine weitere Beihilfe f� r  Aufwendungen 
der  Heilbehandlung des  Kl� gers  in H� he von insgesam t 8.850,03 EUR zu gew� hren. 
Der  Beklagte beant ragt , die Klage abzuweisen. 
Zur  Begr� ndung des  Klageabweisungsant rags  verweist der  Beklagte auf die 
Ausf� hrungen im Widerspruchsbescheid. Wie dort bereits  dargelegt , sei gem � û der  
am ts� rzt lichen Stellungnahm e vom 11. Februar  2003 f� r  die Behandlungsm ethoden 
Zellapherese und Heat -Shock-Protein-Vacc ine des  Her rn Dr. K� bler,  ebenso f� r  die 
Galvanotherapie des  Her rn Dr. Mayer  keine m edizinische Notwendigkeit gegeben 
gewesen und habe daher  gem � û § 5 Abs. 1 BhV keine Erstatt ung erfolgen k� nnen. 
Zum Verh� ltnis  der  Vorschriften des  § 5 Abs. 1 BhV zu § 6 Abs. 2 BhV werde auf die 
vom Gericht im Verfahren RO 3 K 02.290 von der  Beklagtenseite vorgelegte 
Begr� ndung des  Ant rags  auf Zulassung der  Berufung vom 22. Januar  2003 Bezug 
genomm en, denen sich der  Beklagte anschlieûe. 
Wegen der  Einzelheit en wird auf den Gerichtsakt und d en Vorgang der  
Bezirksfinanzdirekt ion Regensburg Bezug g enomm en. 
Entscheidungsgr� nde:  
Über  die Klage konn te ohne m � ndliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid 
entschieden werden. Die Verwaltungsst reitsache weist keine besonderen 
Schwierigkeiten tats� chlicher  oder  recht licher  Art auf.  Der  entscheidungserhebliche 
Sachverhalt ist gekl� r t . Die Prozessbeteiligten sind vorher  angeh� rt worden (§ 84 
Abs. 1 VwG0) . 
 
Der  Kl� ger  hat einen Anspruch auf Beihilfe von 8.850,03 EUR. Die drei 
entgegenstehenden Beihilfebescheide der  Bezirksfinanzdirekt ion Regensburg vom 
15. Mai 2003 und ihr  Widerspruchsbescheid vom 9. Oktober  2003 sind wegen 
Rechtswidrigkeit aufzuheben (§ 113 Abs. 5 Satz  1 VwG0) . Die Einwendungen des  
Beklagten sind unbegr� ndet .  Er  kann sich nicht darauf berufen, dass  die beim 
Kl� ger  durchgef� hrten Behandlungsm ethoden zum Behandlungszeitpunkt nicht 
allgem ein wissenschaft lich anerkann t gewesen seien. Denn eine entsprechende 
Feststellung des  Bundesm inisterium s  des  I nnen nach § 6 Abs. 2 BhV war  zum 
m aûgeblichen Behandlungszeitpunkt nicht ergangen (und ist bis  heute nicht 
ergangen). 
1. Die zul� ssige Klage ist begr� ndet . Der  Kl� ger  hat einen Anspruch auf die geltend 
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gem achte Beihilfe von 8.850,03 EUR. i• . 
I n ihrer H� he ist die Forderung des  Kl� gers  t rotz Hinweises  des  Gerichts  vom 
Beklagten n icht in Frage gestellt worden. Der  Kl� gervert reter  hat in der  Klageschrift 
auf S. 2 aufgelistet ,  aus  welchen Einzelposten sich seines  Erachtens  die H� he der  
Klageforderung ergibt . Die zugrunde liegenden Rechnungen waren der  Beihilfestelle 
von der  Kl� gerseite bereits  im Verwaltungsverfahren vorgelegt worden. Nachdem 
der  Kl� gervert reter  m it Schreiben vom 19. Dezem ber  2003 erkl� r t hatt e, auf eine 
erg� nzende. Klagebegr� ndung zu verzichten, hatt e das  Gericht bei der  Aufforderung 
zur  Klageerwiderung die Bezirksfinanzdirekt ion Regensburg m it Schreiben vom 22. 
Dezem ber  2003 gebeten, sich j edenfalls  zur  H� he der  Klageforderung zu � uûern. 
Die Bezirksfinanzdirekt ion Regensburg hat zwar  eine Klageerwiderung abgegeben, 
die Klageforderung der  H� he nach freilich nicht best r itt en. I nsbesondere hat die 
Bezirksfinanzdirekt ion n icht erkl� r t , geschweige denn substanziiert begr� ndet , 
warum einzelne Rechnungsposten dem Grunde nach n icht erstatt ungsf� hig oder  der  
H� he nach � berteuert seien. Ohne greifbare Anhaltspunkte hat das  Gericht deshalb 
keine Veranlassung, von Am ts  wegen und ins  Blaue hinein weitere Nachpr� fungen 
zur  H� he der  Klageforderung anzustellen. 
Das  Bundesm inisterium des  I nnern hat nicht gem � û § 6 Abs. 2 BhV die 
Beihilfef� hig¬ keit von Aufwendungen f� r  die durchgef� hrten Behandlungen zum 
Zeitpunkt der  Behandlungen begrenzt oder  ausgeschlossen gehabt , weil sie nach 
einer  wissenschaft¬ lich n icht allgem ein anerkann ten Methode durchgef� hrt worden 
seien. Die durchgef� hrten Behandlungen sind nicht in den Ausschlusskatalogen des  
§ 6 Abs. 2 VB-BhV (s. in Nr. 1 Katalog "V� lliger  Ausschluss"  und in Nr. 2 Katalog 
«Teilweiser  Ausschluss«) enthalten. Es  braucht nicht entschieden zu werden, ob die 
st reitgegenst � ndlichen Behandlungen tats� chlich nach wissenschaft lich nicht 
allgem ein anerkann ten 
 
8 

 
Methoden erfolgt sind. Selbst wenn dem so w� re, w� rde allein die fehlende 
allgem eine wissenschaft liche Anerkennung die Beihilfef� higkeit noch nicht 
ausschlieûen. Hinzukomm en m � sste, dass  zum Zeitpunkt der  Durchf� hrung der  
Behandlungen das  Bundesm inisterium des  I nnern die Beihilfef� higkeit begrenzt oder  
ausgeschlossen gehabt h� tt e,  weil die Behandlungen wissenschaft lich n icht 
allgem ein anerkann t seien. 
a) Die Maûgeblichkeit der  Entscheidung des  Bundesm inisterium s  des  I nnern ist 
bereits  im Urteil des  Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs  vom 5. Juli 1995 Az. 3 B 
94.3879 herausgearbeitet . Dort heiû t es  auf S. 7 des  Am t lichen Um drucks:  ...  ist zu 
ber� cksicht igen, dass  im Beihilferecht die Frage der  wissenschaft lichen Anerkennung 
einer  Behandlungsm ethode grunds� tzlich ohne Auswirkungen ist ,  d.h. 
entsprechende Aufwendungen sind regelm � û ig beihilfef� hig. Die Beihilfef� higkeit 
scheidet nur  dann aus, wenn der  Bundesm inister  des  I nnern eine best imm te 
Methode ganz oder  teilweise ausgeschlossen hat *  Diese Ansicht wird geteilt im BhV-
Komm entar  von Mildenberger, Anm . 19 zu § 6 Abs. 2 (anders  freilich in Anm . 8) . 
Dort ist ausgef� hrt . Dem gegen� ber  ist nicht jede wissenschaft liche nicht allgem ein 
anerkann te Methode von vom herein von der  Beihilfef� higkeit ausgeschlossen. 
Vielm ehr  ist eine Ablehnung unter  Berufung auf § 6 Abs. 2 erst dann zul� ssig, wenn 
bzgl. einer  Therapie ein Ausschluss  oder  eine Beschr� nkung tats� chlich erfolgt ist 
(BayVGH, ,  U. v. 5. 7.1995 -  3 B 94.3879) .Die Vorgaben, wie sie derzeit in der  
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Beihilfefestsetzung prakt iziert werden (die Ablehnung von Erstatt ungsleistungen 
erfolgt nur  dann , wenn ein konkreter  Ausschluss  oder  eine Beschr� nkung 
ausgesprochen wurde) . Zum gleichen Ergebnis  kom m t der  BhV Komm entar  von 
Schadewitzf R� hrig. Dort heiût es  in Anm . 18 zu § 6:  ,... ist in der  Beihilfe die Frage 
der  wissenschaft lichen Anerkennung einer  Behandlungsm ethode grunds� tzlich ohne 
Auswirkungen;  entsprechende Aufwendungen sind beihilfef� hig. Eine Beihilfe 
scheidet nur  dann aus, wenn der  BMI  eine best imm te Methode ganz oder  teilweise 
ausdr� cklich ausgeschlossen hat ' Auch der  BhV-Komm entar  von Hoger  vert r itt diese 
Auffassung. Er  f� hrt in Anm . 1 zu § 6 Abs. 2 aus:  Fahrt in Zweifelsf� llen eine 
Abkl� rung � ber  § 5 Abs. 1 Satz 4 BhV (Am ts-  oder  Vert rauensarzt ) zu dem 
Ergebnis, dass  es  sich um keine in den Hinweisen (erg. in den beiden o.g. 
Ausschlusskatalogen, das  Gericht ) genann ten Untersuchungs- oder  
Behandlungsm ethoden handelt , die vom Behandler  angewandte Methode nach 
Auffassung des  Am ts-  oder  Vert rauensarztes  gleichwohl eine wissenschaft lich n icht 
allgem ein anerkann te Methode ist ,  sind d ie Aufwendungen unter  Beachtung der  
sonst igen Best imm ungen der  BhV und hier  insbesondere der  Vorschriften des  § 5 
Abs. 1 BhV bei der  Beihilfe zu ber� cksicht igen. Hintergrund d ieser  Überlegungen ist , 
dass  die Anerkennung oder  der  Ausschluss  sog., Auûenseiterm ethoden`  erst nach 
den Ergebnissen vorausgegangener  zeitaufwendiger  Oberpr� fungen unter  
Beteiligung um fangreicher  Stellen geschieht ."  
 
 
b) Nicht zuzust imm en ist der  Rechtsansicht des  VGH Baden-W� rtt em berg vom 14. 
Januar  1999 Az. 4 S  1086/ 96 (NVWZ-RR 1999, 775 ff .) . Danach soll die 
Beihilfefestsetzungsstelle die Beihilfegew� hrung einer  nicht bereits  vom 
Bundesm inisterium des  I nnern aufgrund § 6 Abs. 2 BhV wegen wissenschaft lich 
nicht allgem ein anerkann ter  Methode ausgeschlossenen Untersuchung oder  
Behandlung nach am ts- oder  vert rauens� rzt licher  Begutachtung unter  Hinweis  auf § 
5 Abs. 1 Satz 1 BhV m it dem Argum ent ablehnen d� rfen, sie seien dem Grunde 
nach n icht notwendig und angem essen gewesen. Dies  ist auch der  
Rechtsstandpunkt des  Beklagten. 
c) Aus  folgenden Gr� nden hat die Kamm er  Bedenken dagegen, dass  die 
Entscheidung � ber  die wissenschaft liche Anerkennung von Untersuchungs-  und 
Behandlungsm ethoden auf Grund von Einzelfallentscheidungen der  
Beihilfefestsetzungsstellen und nicht auf Grund einer  zent ralen 
Allgem einentscheidung des  Bundesm inisterium s  des  I nnem get roffen wird:  
aa ) Bei der  gegebenen Norm enkonkur renz geht die Spezialvorschrift des  § 6 Abs. 2 
BhV dem § 5 Abs. 1 Satz 1 BhV vor. 
Die allgem eine Vorschrift des  § 5 Abs. 1 Satz  1 BhV befasst sich m it Grund und 
H� he der  Aufwendungen, n� m lich ihrer  Notwendigkeit und Angem essenheit . Dieser  
allgem einen Norm geht freilich die Spezialregelung des  § 6 Abs. 2 BhV vor, soweit 
es  um den Teilbereich der  allgem einen wissenschaft lichen Anerkennung von 
Untersuchungs- und Behandlungsm ethoden geht .  
Danach kann das  Bundesm inisterium des  I nnern die Beihilfef� higkeit  von 
Aufwendungen f� r  eine Untersuchung oder  Behandlung nach einer  wissenschaft lich 
nicht allgem ein anerkann ten Methode begrenzen oder  ausschlieûen. Dam it wird f� r  
eine best imm te Fallgruppe von einer  best imm ten Stelle in einem best imm ten 
Verfahren � ber  Grund und H� he der  Beihilfef� higkeit von Untersuchungs- und 
Behandlungsaufwendungen entschieden. Dass  § 6 Abs. 2 BhV die speziellere 
Vorschrift gegen� ber  § 5 Abs. 1 Satz 1 BhV ist , ist eindeut ig (BVerwG v. 29.6.1995 
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Az. 2 C 15/ 94, DÖV 1996, 37 f, BayVGH v. 10.1.1996 Az. 3 B 95.712, S. 7 des  
Am t lichen Um drucks;  v. 5.7.1995 Az. 3 B 94.3879, S. 6 des  Am t lichen Um drucks;  
VGH Baden-W� rtt em berg v. 22.2.1995 Az. 4 S  642/ 94, I ÖD 1995, 128 ff.) . bb )  
Eine allgem eine Entscheidung durch das  Bundesm inisterium des  I nnern (und nicht 
Einzelfallentscheidungen der  Beihilfefestsetzungsstellen � ber  die allgem eine 
wissenschaft liche Anerkennung von Untersuchungs-  und Behandlungsm ethoden) 
dient der  aus  dem Rechtsstaa tsprinzip abgeleiteten Rechtssicherheit und 
Rechtsklarheit und entspricht der  beam tenrecht lichen F� rsorgepflicht des  
Diensther r:  
Auch einfache Beam te, � ltere Ruhestandsbeam te und nicht dem � ffent lichen Dienst 
angeh� rende Witwen oder  Witwer  sind beihilfeberecht igt . Die Beihilfeberecht igten 
sind keine m edizinischen Experten und brauchen es  auch n icht zu sein. Sie sollen 
sich vor  der  einschl� gigen Untersuchung bzw. Behandlung durch Einsichtnahm e in 
die am t lich ver� ffent lichten Beihilfevorschriften und d ie dazu ergangenen 
Vollzugsbest im m ungen Klarheit dar� ber  verschaffen k� nnen, ob die anstehende 
Untersuchung bzw. Behandlung beihilfef� hig ist . Die beiden Ausschlusskataloge in 
den VB zu § 6 Abs. 2 BhV gew� hrleisten dies. Stellt der  Beihilfeberecht igte vor  
Durchf� hrung der  Untersuchung bzw. Behandlung fest , dass  diese im 
Ausschlusskatalog enthalten sind, hat er  eine gesicherte Basis  f� r  seine 
Entscheidung, ob er  die anstehenden Aufwendungen f� r  die „Auûenseiterm ethode"  
not falls  aus  eigener  Tasche t ragen oder  ob er  sich n icht doch einer  beihilfef� higen 
herk� mm lichen Untersuchungs- bzw. Behandlungsm ethode der  allgem ein 
anerkann ten Schulm edizin bedienen will. Die Gewissheit � ber  die Beihilfef� higkeit 
bereits  vor  Behandlungsbeginn ist f� r  Beihilfeberecht igte von gesteigerter  
Bedeutung, wenn die Behandlungskosten (z. B. bei einem Karzinom ) sehr  hoch sind. 
I m Regeffall halten Beihilfestellen und d ie Verwaltungsgerichtsbarkeit  
Beihilfeberecht igten vor, sie h� t ten sich durch rechtzeit ige Einsichtnahm e in die 
Beihilfevorschriften davon Kenn tnis  verschaffen k� nnen und sollen, dass  dort ein 
best imm ter  Ausschluss  oder  eine Einschr� nkung von Beihilfeleistungen, ein zu 
beachtendes  Verfahren oder  best imm te Fristen vorgeschrieben seien. Diese 
Argum entat ion kann j edoch n icht nur  einseit ig zu Lasten von Beihilfeberecht igten 
dazu dienen, ihnen Beihilfeanspr� che zu verweigern bzw. zu schm � lern. 
Zwar nicht auf der  Ebene der  � berpr� fenden Verwaltungsgerichtsbarkeit , aber  
imm erhin auf der  Ebene der  die Beihilfe festsetzenden Verwaltungsbeh� rden f� hrt 
die Allgem einentscheidung des  Bundesm inisterium s  des  I nnem nach § 6 Abs. 2 BhV 
zur  Allgem einverbindlichkeit der  Entscheidung, und 
 
zwar  f� r  s� m t liche unter  den Anwendungsbereich der  Beihilfevorschriften des  
Bundes  fallenden Beihilfefestsetzungsstellen und f� r  alle einschl� gigen 
Anwendungsf� lle. D� rfte dar� ber  hinaus  und zus� tzlich auch die e inzelne 
Beihilfefestsetzungsstelle im Einzelfall � ber  die allgem eine wissenschaft liche 
Anerkennung einer  Untersuchungs- bzw. Behandlungsm ethode entscheiden, so 
w� rde letztere Entscheidung dagegen recht lich lediglich f� r  den ganz konkret 
entschiedenen Einzelfall der  Untersuchung bzw. Behandlung g elten. 
cc) Die Zent ralisierung der  Entscheidung beim Bundesm inisterium des  I nnern t r � gt 
zur  Arbeitseffekt ivit � t bei der  Beihilfeabwicklung bei, n� m lich zu einer  sinnvollen 
Arbeitsteilung und zur  Ressourcenschonung. Bei den Beihilfestellen wird das  
operat ive Massengesch� ft abgewickelt . Grundlegende, Entscheidungen dagegen 
sollen von der  obersten Beihilfebeh� rde auf Landes  bzw. Bundesebene get roffen 
werden. Es  w� re uneffekt iv, wenn sich verschiedene Beihilfestellen desselben oder  
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verschiedener  Dienstherren, welche die Beihilfebest imm ungen des  Bundes  
anwenden, � ber  dieselbe m edizinische Fragestellung den Kopf zerbrechen und d azu 
am ts-  oder  vert rauens� rzt liche Gutachten in Auft rag g eben. Die Zent ralentscheidung 
des  Bundesm inisterium s  des  I nnern ent lastet die Beihilfestellen und den � ffent lichen 
Gesundheitsdienst . 
dd ) Die Richt igkeitsgew� hr  der  ergehenden Entscheidung � ber  die allgem eine 
wissenschaft liche Anerkennung von Untersuchungs-  bzw. Behandlungsm ethoden ist 
gr� ûer, wenn diese dem Bundesm inisterium des  I nnern als  Allgem einentscheidung 
� berantwortet ist . Bei der  Anerkennung bzw. dem Ausschluss  von 
Auûenseiterm ethoden ist ein geregeltes  Verfahren einer  zent ralen Beh� rde 
sachdienlich, das  form alisiert abl� uft und sowohl den erforderlichen fachlichen wie 
rechtsstaa t lichen Anforderungen entspricht . Derart ige Verfahren k� nnen im Einzelfall 
zeitaufwendig sein und erfordern erheblichen Sachverstand. Es  m � ssen einschl� gige 
fachliche Stellungnahm en zent raler  Stellen (u.a. der  zust � ndigen Bundesm inisterien, 
sonst iger  zent raler  Bundesbeh� rden und m edizinischer  Fachgesellschaften) 
eingeholt werden. Stellungnahm en zent raler  � ffent licher  und Fachstellen und -
gesellschaften sind in der  Tendenz ausgewogener  als  Gutachten von 
Einzelgutachtern. Beispielsweise wird eine bundesweit t � t ige m edizinische 
Fachgesellschaft einen gr� ûeren Überblick haben und versuchen, bei 
unterschiedlichen Posit ionen der  in ihren Reihen vert retenen Mediziner  eine 
verm itt elnde Gesam tposit ion einzunehm en. 
d) Es  bleibt dem Beklagten unbenom m en;  beim Bundesm inisterium des  I nnern zu 
versuchen, die Behandlungs- und Untersuchungsm ethoden des  Her rn Dr. K� bler  und 
des  Her rn Dr. Mayer  von der  Beihilfef� higkeit ausschlieûen oder  die Beihilfef� higkeit 
begrenzen zu lassen und f� r  Behandlungen und Untersuchungen zeit lich nach einer  
entsprechenden Entscheidung des  Bundesm inisterium s  danach zu verfahren. 
§ 6 Abs. 2 BhV geht dabei nicht davon aus, dass  dies  nur  bei bundesweitem ' Einsatz 
der  Behandlungs-  oder  Untersuchungsm ethoden m � glich w� re. Von Rechts  wegen 
ist eine entsprechende Feststellung des  Bundesm inisterium s  selbst dann m � glich, 
wenn n ur  ein einziger  Arzt in Deutschland sich dieser  Methode bediente. 
Die M� glichkeiten des  Bundesm inisterium s  stehen n icht lediglich auf dem Papier. 
Wie die VB zu § 6 Abs. 2 BhV zeigt , hat das  Bundesm inisterium bei 46 Methoden die 
Beihilfef� higkeit ganz ausgeschlossen und bei 9 eingeschr� nkt .  Teilweise handelt es  
sich dabei sogar  um Methodenfam ilien, die sich in m ehrere Einzelm ethoden 
untergliedern lassen. 
Wie das  Gericht aus  vorliegendem und d em Verfahren RO 3 K 02.290 (bei dem die 
Bayerische Versicherungskamm er  der  Beihilfeversicherer  der  beklagten Gem einde 
war) weiû, sind d er  Freistaa t Bayern, die Bayerische Versicherungskamm er  (als  
Beihilfeversicherer  et licher  bayerischer  Komm unen) und auch Privatversicherer  der  
Auffassung, dass  Her r  Dr. K� bler  und Her r  Dr. Mayer  unseri� se Untersuchungs- und 
Behandlungsm ethoden anwenden und ihnen das  Handwerk gelegt werden sollte."  
Anscheinend besteht diese Ansicht schon seit Jahren, weil die Vert reterin der  
Versicherungskamm er  in ihrem Ant rag auf Berufungszulassung vom 22. Januar  
2003 (S. 5) gegen das  Urteil im Verfahren RO 3 K 02.290 darauf hingewiesen hat , 
die in Bezug genomm ene Entscheidung des  VGH Baden-W� rtt em berg vom 14. 
Januar  1999 Az. 4 S  1086196 bet reffe e ine Behandlung durch Herrn Dr. K� bler. Wie 
vorliegender  Fall zeigt , m eint der  Freistaa t Bayern (vert reten durch die 
Bezirksfinanzdirekt ion Regensburg, bei der  sich die f� r  Bayern zust � ndige Leitstelle 
Beihilfe befindet ) auch, der  fachliche Nachweis  sei leicht zu f� hren, dass  die 
Behandlungsm ethoden der  beiden � rzte wissenschaft lich n icht allgem ein anerkann t 
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seien. Denn der  Freistaa t Bayern hat  
 
13 

 
sich in vorliegendem Fall m it der  Einschaltung eines  seiner  Gesundheits� m ter  
begn� gt .  Dieses  hat Literatur- , I nternet recherchen und d ie Befragung eines  
Experten f� r  ausreichend angesehen. Dadurch ist der  Beklagte relat iv unkom pliziert 
und rasch zu Ergebnissen gekom m en. 
Die Kamm er  hat freilich Bedenken gegen die vom Freistaa t Bayern vorliegend 
angewandte Methodik. Was  das  Gesundheitsam t Am berg-Sulzberg kann, m � sste 
eigent lich auch das  Bundesinnenm inisterium k� nnen. Da die personellen, s� chlichen 
und fachlichen Ressourcen, die dem Bundesinnenm inisterium zur  Verf� gung stehen 
bzw. auf die es  zugreifen kann , denen des  Gesundheitsam ts  � berlegen sein 
m � ssten, m � sste das  Ministerium sogar  noch rascher  und unkom plizierter  zu einer  
Entscheidung komm en k� nnen. Warum hat dann der  Freistaa t Bayern beim 
Bundesinnenm inisterium nicht bereits  l� ngst einen entsprechenden Ant rag g estellt? 
Sollten ihm die Verfahren beim Bundesinnenm inisterium zu um st � ndlich erscheinen, 
m ag er  auf Abhilfe dr� ngen oder  eigene -  freilich gee ignete -  Ausschluss-  bzw. 
Begrenzungsverfahren installieren. Der  Beklagte ist recht lich n icht verpflichtet , die 
Beihilfebest imm ungen des  Bundes  in j edem Punkt zu � bernehm en. 
Der  Beklagte ist freilich darauf hinzuweisen, dass  die Begutachtungen, die e r  
st reitgegenst � ndlich durch sein Gesundheitsam t vorgenomm en hat sowohl dem 
Wissenschaftsstandard d er  Medizin wie auch den Verfahrensanforderungen des  
Rechtsstaa ts  nicht entsprechen. Es  ist unwissenschaft lich -  wie in den 
st reitgegenst � ndlichen Gutachten des  Gesundheitsam ts  geschehen -  die 
herangezogenen Quellen aus  Literatur  und I nternet und d en befragten Experten 
nicht zu benennen. Ohne Quellenangaben ist eine Überpr� fung und Diskussion der  
Gutachten nicht m � glich. Ein rechtsstaa t liches  Verfahren h � tt e es  verlangt , den 
behandelnden � rzten Dr. K� bler  und Dr. Mayer  vor, f� r  sie nachteiligen 
gutachterlichen Stellungnahm en Gelegenheit zur  � uûerung zu geben. 
M� glicherweise ist auch gegen die sich aus  der  Am tserm itt lungspflicht (Art . 24 Abs. 
1, 2 BayVwVfG) ergebende Pflicht zur  um fassenden Aufkl� rung des  
entscheidungserheblichen Sachverhalts  verstoûen worden. Mangels  Quellenangaben 
in den am ts� rzt lichen Gutachten ist dies  nicht ausreichend � berpr� fbar. Mit 
Ausnahm e e ines  (unbekann t gebliebenen) Experten hat das  Gesundheitsam t nach 
eigenen Angaben m itt els  Literatur-  und I nternet recherchen lediglich allgem ein 
zug� ngliche Quellen ausgewertet . Warum begn� gt sich das  Bundesinnenm inisterium 
im Regelfall nicht m it bereits  vorhandenem allgem ein zug� nglichem Material?  

14 

ist nicht ersicht lich, dass  das  Gesundheitsam t -  wie bei den Ausschluss-  und 
Begrenzungsentscheidungen des  Bundesinnenm inisterium s  � blich -  aktuelle 
Stellungnahm en der  einschl� gigen m edizinischen Fachgesellschaften eingeholt 
h� tt e. Auch weitere e inschl� gige Hauptbehandler  in Deutschland sind vom  
Gesundheitsam t offensicht lich zur  Galvanotherapie nicht beteiligt worden. Sie wird 
nach der  Behauptung des  Kl� gervert reters  im Widerspruchsschreiben vom 14. Juli 
2003 auch von den Kliniken Bio-Med-Klinik (Bad Bergzabern) , Klinik St .  Georg (Bad 
Aibling) ;  Klinik Narinus  am Stein (Brannenburg) ;  Hufeland-Klinik f� r  ganzheit liche 
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imm unbiologische Therapie (Bad Mergentheim ) ;  Veram ed-Klinik Tanneberg 
(Meschede-Beringhausen) und Vita-Natur-Klinik (Epp enbrunn) angewandt . 
Die Methodik der  am ts� rzt lichen Gutachten ist auch insoweit angreifbar, als  sich 
daraus  die gutachterlich � berpr� ften Fragestellungen n icht substanziiert erkennen 
lassen. Deshalb l� s st sich n icht beurteilen, ob das  Gesundheitsam t � berhaupt vom 
zut reffenden beihilferecht lichen Begriff der  allgem ein anerkann ten 
wissenschaft lichen Behandlungsm ethode ausgegangen ist , wie e r  nach der  
h� chst richterlichen Rechtsprechung zu Grunde zu legen ist (Urt .  d. BVerwG v. 
29.6.1995 Az. 2 C 15/ 94, DOV 1996, 37. ff, Urt .  v..18.6.1998 Az. 2 C.24/ 97, DOV 
1999, 77 ff , aus  neuerer  Zeit z.B. VGH Baden-W� rtt em berg, Beschl. v. 16.6.2003 -  
4 S  804/ 01, I � D 2003, 1999 ff ) . Danach komm t es  u.a. m aûgeblich auf 
Beurteilungen solcher  Personen an, die an Hochschulen und anderen 
Forschungseinrichtungen als  Wissenschaft ler  in der  j eweiligen m edizinischen 
Fachrichtung t � t ig sind. 
e) Mit vorstehender  Argum entat ion h � lt die Kamm er  an der  im Urteil vom 15. 
Novem ber  2002 RO 3 K 02.290 ge� uûerte Rechts� bzeugungen fest und vert ieft sie. 
Die Argum entat ion im dagegen gerichteten Ant rag vom 22. Januar  2003 auf 
Zulassung der  Berufung, der  $ich der  Beklagte angeschlossen hat ,  verm ag die 
Kamm er  nicht zu � berzeugen. Der  Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Az. 3 ZB 
03.125) hat � ber  den Zulassungsant rag noch nicht entschieden. 
Bem � ngelt wird, dass  die Rechtsauffassung der  Kamm er  folgende fatale 
Konsequenz"  habe:  Ganz neue Untersuchungs-  und Behandlungsm ethoden w� rden 
dem Bundesm inisterium nicht sofort bekannt .  Auch das  vom 
Bundesinnenm inisterium eingeleitete Pr� fungsverfahren dauere eine gewisse Zeit .  
Medizinische Auûenseiter  und Scharlatane w� rden von dieser  zeit lichen Verz� gerung 
profit ieren. Dieser  Missstand t rete nicht ein, wenn bei ausstehender  Ausschluss-  
bzw. I nsbesondere  

15 

Begrenzungsentscheidung des  Bundesinnenm inisterium s  die e inzelne Beihilfestelle 
unter  Zuhilfenahm e des  Gesundheitsam ts  im Einzelfall berecht igt sei,  unter  
Berufung auf die fehlende wissenschaft liche Anerkennung der  Methode die 
Beihilfef� higkeit auszuschlieûen. Die Kamm er verm ag sich dieser  Argum entat ion 
nicht anzuschlieûen. Nach der  Rechtsauffassung der  Kamm er  obliegt es  dem 
Diensther rn, daf� r  zu sorgen, dass  beim Auft reten neuer  Behandlungs-  bzw. 
Untersuchungsm ethoden um gehend d ie Beihilfevollzugsbest im m ungen durch sich 
als  erforderlich erweisende Ausschluss-  bzw. Begrenzungsentscheidungen des  
Bundesinnenm inisterium s  erg� nzt werden. Es  ist Aufgabe des  Diensther rn, daf� r  
Sorge zu t ragen, dass  derart ige zent rale Ausschluss- bzw. Begrenzungsverfahren 
um gehend beant ragt und z� gig durchgef� hrt werden. Sollten derzeit insoweit 
Missst � nde bestehen, die zur  Verz� gerung des  Verfahrensabschlusses  f� hren, m � ge 
der  Beklagte auf deren Abstellung hinwirken. Erforderlichenfalls  kann sich der  
Freistaa t Bayern vom Bundesinnenm inisterium abkopp eln und gee ignete andere 
zent rale Ausschluss-  bzw. Begrenzungsverfahren einrichten. Wird d as  zent rale 
Ausschluss- bzw. Begrenzungsverfahren bei einer  neu aufget retenen 
Untersuchungs- oder  Behandlungsm ethode vom Diensther rn um gehend eingeleitet 
und z� gig durchgef� hrt , kann es  bis  zur  zent ralen Ausschluss-  bzw. 
Begrenzungsentscheidung nur  in einigen wenigen F� llen zu Beihilfegew� hrungen 
komm en, die sich im nachh inein als  nicht gerecht fert igt erweisen. Aus  der  Sicht der  
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Kamm er  ist dies  der  Preis  f� r  die Rechtssicherheit und d ie F� rsorgepflicht des  
Diensther rn. Das  Gericht h� lt daf� r, dass  sich behandlungsbed� rft ige 
Beihilfeberecht igte auch bei neuen Untersuchungs-  und Behandlungsm ethoden auf 
die App robat ion von � rzten und d ie Richt igkeit und Vollst � ndigkeit der  Ausschluss  
und Begrenzungskataloge in den Beihilfebest im m ungen verlassen k� nnen sollen. 
Eine gangbare Alternat ive besteht nicht darin, behandlungswillige Beihilfeberecht igte 
bei neuen Untersuchungs-  und Behandlungsm ethoden darauf zu verweisen, vor  
Behandlungsbeginn bei der  Beihilfestelle zu beant ragen, die Beihilfef� higkeit der  
beabsicht igten neuen Untersuchungs-  und Behandlungsm ethode festzustellen. 
Rechtsklarheit wird d adurch kaum er reicht werden k� nnen. Die Beihilfestellen 
werden vielm ehr  auf derart ige Anfragen nach den Erfahrungen des  Gerichts  oft 
erkl� ren, die neue Methode sei in den Ausschluss-  und Beschr� nkungskatalogen 
nicht enthalten, deshalb k� nne die Frage der  Beihilfef� higkeit erst nach 
am ts� rzt licher  Stellungnahm e gekl� r t werden, diese k� nne aber  erst nach 
Durchf� hrung der  Behandlung erfolgen. Dam it wird das  Risiko der  Kostenerstatt ung 
den Beihilfeberecht igten auferlegt und werden sie von der  I nanspruchnahm e neuer  
Untersuchungs- und Behandlungsm ethoden abgeschreckt .  
 
Bem � ngelt wird, dass  nach der  Rechtsauffassung der  Kamm er  § 5 Abs. 1 Satz  4 
BhV lee r  liefe. Danach entscheidet � ber  die Notwendigkeit und Angem essenheit von 
Aufwendungen die Beihilfefestsetzungsstelle;  sie kann h ierzu Gutachten des  Am ts-  
oder  Vert rauensarztes  einholen. Die Kamm er  h� lt diesen Einwand f� r  nicht 
berecht igt . Nach ihrer  Rechts� berzeugung ist die Einschaltung des  Gesundheitsam ts  
bzw. des  Vert rauensarztes  lediglich in dem schm alen Bereich ausgeschlossen, in 
dem es  um die Feststellung der  allgem einen wissenschaft lichen Anerkennung von 
Behandlungs-  bzw. Untersuchungsm ethoden geht . Bei den � brigen Aufwendungen -  
und d as  ist zahlenm � û ig bei weitem das  Gros  der  Beihilfef� lle -  kann sich die 
Beihilfestelle selbstverst � ndlich zur  Feststellung von Gr� nd 'bzw. H� he der  
Beihilfef� higkeit von Aufwendungen der  genann ten Begutachtungen bedienen. 
Nat � r lich kann sich die Beihilfestelle beispielsweise auch an das  Gesundheitsam t 
wenden, wenn es  darum geht festzustellen, ob eine durchgef� hrte Behandlung oder  
Untersuchung unter  eine der  in den Ausschluss-  bzw. Begrenzungskatalogen 
aufgez� hlten Methoden f� llt , wo es  also um die Auslegung der  dort igen Kataloge 
geht . 
Der  Beklagte m eint , m ehrere von der  Beihilfestelle f� r  einen konkreten Einzelfall 
eingeholte Gutachten seien genauso aussagekr� ft ig wie e ine allgem eine 
Ausschlussentscheidung durch das  Bundesnnenm ihisterium . Jedenfalls  von der  
Gesam tt endenz her  teilt die Kam m er  diese Auffassung aus  o. g. Gr� nden n icht . Zu 
dem ist oben verdeut licht , dass  die st reitgegenst � ndlichen drei Gutachten des  
Gesundheitsam ts  f� r  die Beurteilung der  Frage der  allgem einen wissenschaft lichen 
Anerkennung der  vorliegenden Behandlungsm ethoden aus  m ehreren Gr� nden 
ungee ignet sind. 
Nach der  von der  Kamm er  vert retenen Rechtsauffassung hat die 
Allgem einentscheidung durch das  Bundesinnenm inisterium den Vorteil, dass  sie 
zwar  nicht f� r  die � berpr� fende Verwaltungsgerichtsbarkeit , aber  f� r  s� m t liche unter  
den Anwendungsbereich der  Beihilfevorschriften des  Bundes  fallende 
Beihilfefestsetzungsstellen und f� r  alle e inschl� gigen Anwendungsf� lle 
allgem einverbindlich ist .  Diese Rechtsauffassung h� lt der  Beklagte unter  
Bezugnahm e auf die genann te Zulassungsbegr� ndungsschrift vom 22. Januar  2003 
f� r  geradezu abenteuerlich" . Die Kamm er  kann den Einw� nden n icht folgen. Die von 
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ihr  f� r  richt ig gehaltene Rechtsansicht entspricht vielm ehr  der  g� ngigen 
Rechtsprechung. Die Ausschluss-  und Begrenzungskataloge des  
Bundesinnenm inisterium s  und ihr  I nhalt sind f� r  die Beihilfefestsetzungsstellen, 
welche die Beihilfebest imm ungen des  Bundes  anzuwenden haben, verbindlich. Die 
Beihilfebest imm ungen sind zwar, genau genomm en, keine Rechtsverordnungen, 
werden von ihrer  Rechtsqualit � t her  in m ancher  Hinsicht diesen j edoch gleich 
erachtet .  Anders  als  die Gerichtsbarkeit darf die Verwaltung untergesetzliche 
Rechtsnorm en nach � berwiegend vert retener  Rechtsauffassung inzident nicht f� r  
nicht ig halten. Nach her rschender  Rechtsansicht kann dagegen ein Gericht inzident 
eine Beihilfebest imm ung wegen Verstoûes  gegen h � her rangiges  Recht f� r  nicht ig 
erachten und im konkreten Fall urangewendet lassen. Deshalb ist die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit berecht igt und verpflichtet , bei sich ergebenden Zweifeln 
nachzupr� fen, ob eine Untersuchungs-  oder  Behandlungsm ethode vom 
Bundesinnenm inisterium zu Recht als  wissenschaft lich nicht allgem ein anerkann t 
von der  Beihilfef� higkeit ganz oder  teilweise ausgeschlossen worden ist . Anders  als  
die Beihilfestelle darf die Verwaltungsgerichtsbarkeit dam it im Ergebnis  nach 
entsprechender  Sachverhaltskl� rung und m it Begr� ndung von den Ausschluss- und 
Begrenzungskatalogen des  Bundesinnenm inisterium s  abweichen. 
2. Als  Unterlegener  hat der  Beklagte die Kosten des  Verfahrens  zu t ragen (§ 154 
Abs. 1 VwG0) . Die Zuziehung eines  Bevollm � cht igten f� r  das  Vorverfahren war  f� r  
notwendig zu erkl� ren (§ 162 Abs. 2 Satz  2 VwG0) . Unter  Ber� cksicht igung der  
pers� nlichen Sach- und Rechtskunde und d er  Schwierigkeit der  
entscheidungserheblichen Sach-  und Rechtslage war  es  dem Widerspruchsf� hrer  
nicht zuzum uten, das  Widerspruchsverfahren selbst zu f� hren. Die Entscheidung 
� ber  die vorl� ufige Vollst reckbarkeit der  Kostenentscheidung und d ie 
Abwendungsbefugnis  folgen aus  § 167 Abs. 2 VwG0, §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 
Rechtsm itt elbelehrung  
Rechtsm itt el:  Gegen diesen Gerichtsbescheid steht den Beteiligten die Berufung zu, 
wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der  Ant rag 
auf Zulassung der  Berufung ist innerhalb eines  Monats  nach Zustellung des  
Gerichtsbescheids  beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schrift lich zu 
stellen (Haidplatz  1, 93047 Regensburg oder  Post fach 110165, 93014 Regensburg) . 
Der  Ant rag m uss  den angefochtenen Gerichtsbescheid bezeichnen. I nnerhalb von 
zwei Monaten nach Zustellung des  vollst � ndigen Gerichtsbescheids  sind d ie Gr� nde 
darzulegen, aus  denen die Berufung zuzulassen ist ;  die Begr� ndung ist beim 
Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg einzureichen. Die Berufung ist nur  
zuzulassen, wenn 1. ernst liche Zweifel an der  Richt igkeit des  Gerichtsbescheids  
bestehen, 2. die Rechtssache besondere tats� chliche oder  recht liche Schwierigkeiten 
aufweist , 3.  die Rechtssache grunds� tzliche Bedeutung hat , 4. der  Gerichtsbescheid 
von einer  Entscheidung des  Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des  
Bundesverwaltungsgerichts, des  Gem einsam en Senats  der  obersten Gerichtsh� fe 
des  Bundes  oder  des  Bundesverfassungsgerichts  abweicht und auf dieser  
Abweichung beruht oder  5. wenn ein der  Beurteilung des  Berufungsgerichts  
unterliegender  Verfahrensm angel gelt end gem acht wird und vorliegt , auf dem die 
Entscheidung beruhen kann . 
Der  Ant ragsschrift sollen jeweils  4 Abschriften beigef� gt werden. 
Vert retungszwang:  (1) Wer die Zulassung der  Berufung beant ragt , m uss  sich dabei 
und im gg f. nachfolgenden Berufungsverfahren vor  dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof durch einen Rechtsanwalt oder  Rechtslehrer  an einer  
deutschen Hochschule im Sinne des  Hochschulrahm engesetzes  m it Bef� higung zum 
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Richteram t als  Bevollm � cht igten vert reten lassen. Jurist ische Personen des  
� ffent lichen Rechts  und Beh� rden k� nnen sich auch durch Beam te oder  Angestellte 
m it Bef� higung zum Richteram t sowie Diplom -Juristen im h� heren Dienst , 
Gebietsk� rperschaften auch durch Beam te oder  Angestellte m it Bef� higung zum 
Richteram t der  zust � ndigen Aufsichtsbeh� rde oder  des  jeweiligen komm unalen 
Spitzenverbandes  des  Landes, dem sie als  Mitglied angeh� ren, vert reten lassen. 
Dieser  Vert retungszwang im Berufungsverfahren gilt auch f� r  alle � brigen 
Beteiligten, soweit sie e inen Ant rag stellen. 
(2) I n Angelegenheiten, die Rechtsverh� ltnisse im Sinne des  § 52 Nr. 4 der  
Verwaltungsgerichtsordnung bet reffen, in Personalvert retungsangelegenheiten und 
in Angelegenheiten, die in einem , Zusamm enhang m it einem gegenw� rt igen oder  
fr � heren Arbeitsverh� ltnis  von Arbeitnehm ern im Sinne des  § 5 des  
Arbeitsgerichtsgesetzes  stehen einschlieû lich Profungsangelegenheiten, sind als  
Professbevollm � cht igte auch Mitglieder  und Angestellte von Gewerkschaften 
zugelassen, sofern sie kraft Satzung oder  Vollm acht zur  Vert retung befugt sind. 
(3) Absatz  (2) gilt entsprechend f� r  Bevollm � cht igte, die als  Angestellte j ur ist ischer  
Personen, deren Anteile s� m t lich im wirtschaft lichen Eigentum einer  der  dort 
genann ten Organisat ionen stehen, handeln, wenn die jurist ische Person 
ausschlieû lich die Rechtsberatung und Prozessvert retung der  Mitglieder  der  
Organisat ion entsprechend d eren Satzung durchf� hrt und wenn die Organisat ion f� r  
die T� t igkeit der  Bevollm � cht igten haftet . 
Anstelle der  Zulassung der  Berufung k� nnen die Beteiligten innerhalb eines  Monats  
nach Zustellung des  Gerichtsbescheids  beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg -  Adresse wie oben -  schrift lich m � ndliche Verhandlung beant ragen. 
Wird von beiden Rechtsbehelfen Gebrauch gem acht , findet m � ndliche Verhandlung 
statt  
Dem Ant rag eines  Beteiligten sollen jeweils  4 Abschrift en beigef� gt werden. 
Dr. Korber  Dr. Lohner  Nowak Vizepr� sident Richter  am Verwaltungsgericht 
Beschluss: -  Richter  am Verwaltungsgericht  
Der  St reitwert wird auf 8.850,03 EUR festgesetzt (§ 13 Abs. 2 GKG). Er  entspricht 
der  H� he der  Klageforderung. 
 
Rechtsm itt elbelehrung 
Rechtsm itt el:  Gegen diesen Beschluss  steht den Beteiligten die Beschwerde an den 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der  Wert des  
Beschwerdegegenstandes  50,-  EUR � bersteigt . 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs  Monaten, nachdem die Entscheidung in der  
Hauptsache Rechtskraft erlangt oder  das  Verfahren sich anderweit ig erledigt hat , 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg (Haidplatz  1, 93047 Regensburg 
oder  Post fach 110165, 93014 Regensburg) schrift lich oder  zur  Niederschrift des  
Urkundsbeam ten der  Gesch� ftsstelle e inzulegen. Die Frist ist auch gewahrt , wenn 
die Beschwerde innerhalb der  Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
(Ludwigst raûe 23, 80539 M� nchen oder  Post fach 34 0148, 80098 M� nchen) eingeht 
I st der  St reit � wert sp� ter  als  einen Monat vor  Ablauf dieser  Frist festgesetzt 
worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines  Monats  nach Zustellung 
oder  form loser  Mitt eilung des  Festsetzungsbeschlusses  eingelegt werden. 
Der  Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigef� gt werden. 
Dr. Korber  Richter  am Verwaltungsgericht Dr.  Lohnei Nowak Vizepr� sident Richter  
am Verwaltungsgericht  
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